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Multimedia Content Creator (BP) 
 
Ersetzt: INFObildung&beruf «Multimedia Content Creator (BP), Entwurf» vom 17.12.2025. 
 
 Die neue Prüfungsordnung wurde am 11. Februar 2026 durch das SBFI genehmigt.  
 
 
 
Kurzbeschreibung  
Multimedia Content Creator konzipieren und produzieren audiovisuelle Inhalte. Sie arbeiten in Unterneh-
men, die ihre eigenen Marketing-Kommunikationsinhalte unterhalten. Dies sind typischerweise Grossunter-
nehmen, KMU, Werbeagenturen, Produktionsfirmen oder Medienunternehmen. Sie sind verantwortlich für 
die Kreation und Produktion von Multimedia Content, wobei sie die spezifischen Anforderungen jedes Kom-
munikations-Kanals berücksichtigen. Multimedia Content Creator sind in der Lage, kleinere Produktionen 
selbstständig und ohne Team umzusetzen. Bei umfangreicheren Multimedia Projekten sind sie Teil eines 
Teams, koordinieren den gesamten Prozess und ziehen bei Bedarf externe Fachspezialistinnen und Fach-
spezialisten hinzu. Sie werden beigezogen, sobald das Briefing vorliegt; das Ausliefern der sendefähigen 
Dateien stellt den Abschluss dar. Dazwischen tragen Multimedia Content Creator die Verantwortung für alle 
nötigen Prozesse im Bereich der Projektentwicklung, der Produktionsplanung, der Produktion sowie der 
Postproduktion. 
 
Trägerschaft 
Die folgenden Organisationen der Arbeitswelt bilden die Trägerschaft: 
• Swissfilm Association 
• ICT-Berufsbildung Schweiz 
 
Zulassung zur Berufsprüfung 
Zur Prüfung wird zugelassen, wer: 
a) über ein einschlägiges eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder über eine gleichwertige Qualifikation 

verfügt und mindestens 2 Jahre Berufspraxis in der Kreativbranche (Kommunikation, Werbung, Medien, 
TV, Film, Marketing, Design, Grafik, Animation, Online, usw.) verfügt 

oder 
b) über ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, einen Maturitätsabschluss oder eine gleichwertige Qualifi-

kation und über mindestens 3 Jahre Berufspraxis in der Kreativbranche (Kommunikation, Werbung, Me-
dien, TV, Film, Marketing, Design, Grafik, Animation, Online, usw.) verfügt. 

 
Prüfung 
Die Prüfung umfasst folgende Prüfungsteile: 
Prüfungsteil 1: Konzept und Planung (PreProduction-Meeting PPM-Dokument) (schriftlich, vorgängig er-
stellt), Prüfungsteil 2: Produktion und Postproduktion (Multimedia Produkte) (praktisch, vorgängig erstellt), 
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Prüfungsteil 3: Präsentation und Fachgespräch (PPM-Dokument) (mündlich). Prüfungsteil 4: Präsentation 
und Fachgespräch (Multimedia Produkte) (mündlich). 
 
Titel 
Die Fachausweisinhaber/innen sind berechtigt, folgenden geschützten Titel zu führen: 
• Multimedia Content Creator mit eidgenössischem Fachausweis 
• Multimedia Content Creator avec brevet fédéral 
• Multimedia Content Creator con attestato professionale federale 
Die englische Übersetzung lautet: 
• Multimedia Content Creator, Federal Diploma of Higher Education 
 
Weitere Informationen 
Swissfilm Association 
www.swissfilm.org 
ICT-Berufsbildung Schweiz 
www.ict-berufsbildung.ch 
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